
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Jörg Baumann AfD  
vom 20.03.2025

Ramadan in den bayerischen Schulen

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über die Fastenpraxis is-
lamischer Schüler muslimischen Glaubens in den letzten fünf Jahren 
(bitte aufschlüsseln nach Alter, Geschlecht, Schulform, Schuljahr, 
Schulamtsbezirk)?   3

1.2 Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung in den letzten fünf Jahren 
ergriffen, um Lehrkräfte und Schulen über die gesundheitlichen Aus-
wirkungen des Fastens bei minderjährigen Schülern aufzuklären?   3

1.3 Welche Vorgaben oder Empfehlungen hat die Staatsregierung in den 
letzten fünf Jahren an Schulen gegeben, wie mit fastenden Schülern 
während des Ramadans im Schulalltag umzugehen ist?   3

2.1 Gab es in den letzten fünf Jahren Hinweise auf vermehrte Ohnmachten 
und notärztliche Maßnahmen bei Schülern in Zeiten des Ramadans?   4

2.2 Welche Daten liegen der Staatsregierung aus den letzten fünf Jahren 
über Leistungseinbußen oder Konzentrationsprobleme bei fastenden 
Schülern während des Ramadans vor?   4

3.1 Welche Fälle dokumentierter Einflussnahme auf die Abhaltung von 
Prüfungen, die Terminierung von Schulfesten bzw. anderen schuli-
schen Veranstaltungen sind der Staatsregierung in den letzten fünf 
Jahren bekannt?   4

3.2 Hat die Staatsregierung in den letzten fünf Jahren Kenntnis von Fällen 
erhalten, in denen Lehrkräfte oder Schulleitungen Druck ausgesetzt 
waren, schulische Aktivitäten an den Ramadan anzupassen?   4

4.1 Gab es in den letzten fünf Jahren Hinweise darauf, dass in Bayern, 
wie in einem Fall in Berlin vorgekommen, ganze Schulen oder Schul-
klassen zum Fastenbrechen gezwungen wurden?   4

4.2 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung aus den letzten fünf Jah-
ren über Fälle, in denen Schüler durch Mitschüler oder Dritte zum 
Fasten oder anderen religiösen Praktiken gedrängt wurden?   4
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5.  Wie viele Schüler haben in den letzten fünf Jahren am Islamunterricht 
teilgenommen und wie hat sich diese Zahl entwickelt (bitte aufschlüsseln 
nach Schulform und Schulamtsbezirk)?   4

  Anlage 1: Schüler mit Teilnahme am Islamischen Unterricht im Schul-
jahr 2024/2025 nach Schulart   6

  Anlage 2: Schüler mit Teilnahme am Islamischen Unterricht in den 
Schuljahren 2019/2020 bis 2023/2024 nach Landkreisen und kreis-
freien Städten   7

Hinweise des Landtagsamts   10
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Antwort  
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  
vom 15.04.2025

1.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über die Fastenpraxis is-
lamischer Schüler muslimischen Glaubens in den letzten fünf Jahren 
(bitte aufschlüsseln nach Alter, Geschlecht, Schulform, Schuljahr, 
Schulamtsbezirk)?

In Bezug auf diese Daten erfolgt vonseiten des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus (StMUK) keine statistische Erhebung. Auf eine Abfrage über die Fastenpraxis 
von bayerischen Schülerinnen und Schülern muslimischen Glaubens an sämtlichen 
bayerischen Schulen wurde aufgrund des damit für diese verbundenen erheblichen 
Verwaltungsaufwands verzichtet.

1.2 Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung in den letzten fünf Jah-
ren ergriffen, um Lehrkräfte und Schulen über die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Fastens bei minderjährigen Schülern aufzuklären?

1.3 Welche Vorgaben oder Empfehlungen hat die Staatsregierung in den 
letzten fünf Jahren an Schulen gegeben, wie mit fastenden Schülern 
während des Ramadans im Schulalltag umzugehen ist?

Die Fragen 1.2 und 1.3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, das entsprechende Lehrgangsangebot der Aka-
demie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen zum Thema Ramadan 
wahrzunehmen. Den Lehrkräften steht u. a. ein Onlineselbstlernkurs im Format der 
sog. „ALP-fre!stunde“ zum Thema „Rund um Ramadan und Schule“ (abrufbar unter: 
www.fibs.alp.dillingen.de1) zur Verfügung. Dieser Selbstlernkurs gibt einen Einblick in 
die Lebenspraxis muslimischer Schülerinnen und Schüler während des Ramadans. 
Darüber hinaus erhalten die Lehrkräfte Impulse zur Gestaltung des Schullebens und 
Unterrichts während des Ramadans und lernen schulrechtliche Grundlagen hierzu 
kennen. In dem Blog „Schule in Bayern“, herausgegeben vom StMUK, veröffentlichte 
eine Realschullehrerin einen Beitrag mit dem Titel: „Wie? Auch kein Wasser? Ein Leit-
faden für Lehrkräfte zum Ramadan“ in der Rubrik „Religionen im Schulalltag“, abrufbar 
unter: Wie? Auch kein Wasser? Ein Leitfaden für Lehrkräfte zum Ramadan | Schule 
in Bayern2. Auf diesen Beitrag wurde zu Beginn des Ramadans am 28.02.2025 auf 
dem Instagram-Profil des StMUK hingewiesen.

Allgemeine Vorgaben und Empfehlungen zum Umgang mit fastenden Schülerinnen 
und Schüler haben die Schulen vonseiten des StMUK darüber hinaus nicht erhalten. 

Es wurden außerdem in Einzelfällen Anfragen beantwortet. Zum konkreten Inhalt der 
einzelnen Anfragen und der Antworten kann keine Auskunft gegeben werden, da diese 
nicht systematisch aufbereitet wurden und werden.

1 https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche/?event_id=372581

2 https://www.schule-in-bayern.de/beitrag/wier-auch-kein-wasserr-ein-leitfaden-fuer-lehrkraefte-
zum-ramadan
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2.1 Gab es in den letzten fünf Jahren Hinweise auf vermehrte Ohnmachten 
und notärztliche Maßnahmen bei Schülern in Zeiten des Ramadans?

2.2 Welche Daten liegen der Staatsregierung aus den letzten fünf Jahren 
über Leistungseinbußen oder Konzentrationsprobleme bei fastenden 
Schülern während des Ramadans vor?

Die Fragen 2.1 und 2.2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

In Bezug auf diese Daten erfolgt vonseiten des StMUK keine statistische Erhebung. 
Auf eine Abfrage an sämtlichen bayerischen Schulen wurde aufgrund der dadurch 
entstehenden übermäßigen Belastung der Schulen verzichtet.

3.1 Welche Fälle dokumentierter Einflussnahme auf die Abhaltung von 
Prüfungen, die Terminierung von Schulfesten bzw. anderen schuli-
schen Veranstaltungen sind der Staatsregierung in den letzten fünf 
Jahren bekannt?

3.2 Hat die Staatsregierung in den letzten fünf Jahren Kenntnis von Fällen 
erhalten, in denen Lehrkräfte oder Schulleitungen Druck ausgesetzt 
waren, schulische Aktivitäten an den Ramadan anzupassen?

4.1 Gab es in den letzten fünf Jahren Hinweise darauf, dass in Bayern, 
wie in einem Fall in Berlin vorgekommen, ganze Schulen oder Schul-
klassen zum Fastenbrechen gezwungen wurden?

4.2 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung aus den letzten fünf Jah-
ren über Fälle, in denen Schüler durch Mitschüler oder Dritte zum 
Fasten oder anderen religiösen Praktiken gedrängt wurden?

Die Fragen 3.1 bis 4.2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Es bestehen keine Kenntnisse über derartige Einzelfälle aufseiten des StMUK. Auf 
eine Abfrage an allen bayerischen Schulen wurde aufgrund der dadurch entstehenden 
übermäßigen Belastung der Schulen verzichtet.

5.  Wie viele Schüler haben in den letzten fünf Jahren am Islamunter-
richt teilgenommen und wie hat sich diese Zahl entwickelt (bitte auf-
schlüsseln nach Schulform und Schulamtsbezirk)?

Für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Teilnahme am Islamischen Unter-
richt nach Art. 47 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen  
(BayEUG) nach Schulart und Regierungsbezirk in den Schuljahren 2019/2020 bis 
2023/2024 wird auf die Antwort des StMUK auf die Schriftliche Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Simone Strohmayr (SPD) vom 12.11.2024 betreffend „Religionsunter-
richt in Bayern“ (Drs. 19/4399) verwiesen.

Den beiliegenden Tabellen 1 und 2 zu Frage 5 sind die Anzahlen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Islamischen Unterricht im Schuljahr 2024/2025 nach Schularten 
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getrennt (Tabelle 1) und für die Schuljahre 2019/2020 bis 2023/2024 in Aufgliederung 
nach den Landkreisen und kreisfreien Städten (Tabelle 2) zu entnehmen. Für das Schul-
jahr 2024/2025 liegen amtliche Daten im beruflichen Bereich noch nicht vollumfänglich 
vor, sodass eine schulartübergreifende Auswertung nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten für das aktuelle Schuljahr 2024/2025 noch nicht möglich ist.
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Anlage 1: Schüler1 mit Teilnahme am Islamischen Unterricht im Schuljahr 
2024/2025 nach Schulart

Schulart
Schüler¹ mit Teilnahme am  
Islamischen Unterricht im  

Schuljahr 2024/2025
Grundschule 14 557

Mittel-/Hauptschule 6 203

Förderzentrum 71

Realschule 897

Realschule z. sp. F. X

Wirtschaftsschule2 35

Freie Waldorfschule X

Schulartunabh. Orient.stufe X

Integrierte Gesamtschule 13

Gymnasium 462

Abendgymnasium X

Kolleg X

Berufliche Schulen •

X – Angaben unterbleiben, wenn Rückschlüsse auf Einzelpersonen nicht auszuschließen sind.
• – Für den beruflichen Bereich liegen für das Schuljahr 2024/2025 entsprechende Daten noch nicht voll-
umfänglich vor.

1 Ohne Schüler an Abendrealschulen, Berufsfachschulen des Gesundheitswesens und 
Fachschulen, an denen kein Religionsunterricht erteilt bzw. die Religionszugehörigkeit nicht 
erhoben wird. Ohne Schüler in Klassen für Kranke.

2 Einschließlich Wirtschaftsschule zur sonderpädagogischen Förderung.
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Anlage 2: Schüler1 mit Teilnahme am Islamischen Unterricht in den Schul-
jahren 2019/2020 bis 2023/2024 nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Region
Schüler¹ mit Teilnahme am Islamischen Unterricht nach 

Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Bayern insgesamt 17 617 17 362 18 030 19 418 21 541
Landkreis/kreisfreie Stadt
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt 517 481 549 597 646

München, Landeshauptstadt,  
Kreisfreie Stadt

2 454 2 356 2 517 2 579 2 684

Rosenheim, Kreisfreie Stadt 164 207 291 298 325

Altötting, Landkreis 206 203 269 265 290

Berchtesgadener Land, Landkreis X X X X X

Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis X X X 64 84

Dachau, Landkreis 77 76 78 92 80

Ebersberg, Landkreis 46 46 49 51 124

Eichstätt, Landkreis 239 229 238 270 271

Erding, Landkreis 465 483 482 524 581

Freising, Landkreis 235 239 261 303 334

Fürstenfeldbruck, Landkreis 267 294 271 322 384

Garmisch-Partenkirchen, Landkreis X X X X X

Landsberg am Lech, Landkreis X 56 63 123 155

Miesbach, Landkreis X X X 77 99

Mühldorf am Inn, Landkreis 205 214 219 232 249

München, Landkreis 229 239 243 245 295

Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis 98 109 90 96 105

Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis 201 175 182 192 230

Rosenheim, Landkreis 42 108 84 103 102

Starnberg, Landkreis X X X X X

Traunstein, Landkreis X X X X X

Weilheim-Schongau, Landkreis 114 122 130 132 144

Landshut, Kreisfreie Stadt 274 243 234 223 223

Passau, Kreisfreie Stadt X X X X 45

Straubing, Kreisfreie Stadt X X X X 197

Deggendorf, Landkreis 50 48 41 48 50

Freyung-Grafenau, Landkreis X X X X X

Kelheim, Landkreis 680 656 645 517 495

Landshut, Landkreis 170 172 183 176 185

Passau, Landkreis X X X X 71

Regen, Landkreis X X X X X

Rottal-Inn, Landkreis 86 93 99 122 116

Straubing-Bogen, Landkreis X X X X X

1 Ohne Schüler an Abendrealschulen, Berufsfachschulen des Gesundheitswesens, Fachschulen 
und Fachakademien, an denen in den entsprechenden Schuljahren kein Religionsunterricht 
erteilt bzw. nicht erhoben wurde. Ohne Schüler in Klassen für Kranke.
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Region
Schüler¹ mit Teilnahme am Islamischen Unterricht nach 

Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Dingolfing-Landau, Landkreis 69 75 95 51 88

Amberg, Kreisfreie Stadt 78 86 82 80 108

Regensburg, Kreisfreie Stadt 392 414 231 318 371

Weiden in der Oberpfalz,  
Kreisfreie Stadt

156 126 76 99 96

Amberg-Sulzbach, Landkreis 20 26 36 40 62

Cham, Landkreis 36 46 27 18 41

Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis 148 139 136 110 139

Neustadt an der Waldnaab, Landkreis X X 1 X X

Regensburg, Landkreis 80 78 X X 55

Schwandorf, Landkreis 311 327 355 356 362

Tirschenreuth, Landkreis X X X X X

Bamberg, Kreisfreie Stadt 102 91 91 X 33

Bayreuth, Kreisfreie Stadt 259 256 171 307 369

Coburg, Kreisfreie Stadt 19 21 20 22 29

Hof, Kreisfreie Stadt 191 183 161 151 125

Bamberg, Landkreis 37 17 12 X X

Bayreuth, Landkreis 18 X X X X

Coburg, Landkreis 46 44 38 35 34

Forchheim, Landkreis 186 174 200 199 189

Hof, Landkreis X X X 20 X

Kronach, Landkreis 39 31 35 41 39

Kulmbach, Landkreis 46 29 35 28 21

Lichtenfels, Landkreis 37 46 44 44 55

Wunsiedel im Fichtelgebirge,  
Landkreis

X X X X X

Ansbach, Kreisfreie Stadt 60 52 74 81 136

Erlangen, Kreisfreie Stadt 291 291 315 353 382

Fürth, Kreisfreie Stadt 629 579 540 616 753

Nürnberg, Kreisfreie Stadt 2 389 2 366 2 515 2 680 2 721

Schwabach, Kreisfreie Stadt X X X 28 51

Ansbach, Landkreis X X X X X

Erlangen-Höchstadt, Landkreis X X X 12 23

Fürth, Landkreis X X X X X

Nürnberger Land, Landkreis 329 339 309 365 390

Neustadt an der Aisch-Bad 
Windsheim, Landkreis

X X X X X

Roth, Landkreis 19 18 19 19 18

Weißenburg-Gunzenhausen,  
Landkreis

X X X X X

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt 134 142 184 237 317

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt 411 401 424 470 511

Würzburg, Kreisfreie Stadt 210 216 244 385 407

Aschaffenburg, Landkreis 305 317 360 413 445

Bad Kissingen, Landkreis X X X X X
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Region
Schüler¹ mit Teilnahme am Islamischen Unterricht nach 

Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Rhön-Grabfeld, Landkreis X X X X X

Haßberge, Landkreis X X X X X

Kitzingen, Landkreis 45 55 76 67 70

Miltenberg, Landkreis 351 340 367 412 440

Main-Spessart, Landkreis 230 236 245 272 257

Schweinfurt, Landkreis X X X X X

Würzburg, Landkreis 46 15 21 29 29

Augsburg, Kreisfreie Stadt 1 184 1 100 1 269 1 357 1 476

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt X X X 55 49

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt 162 159 170 223 263

Memmingen, Kreisfreie Stadt 242 233 231 244 274

Aichach-Friedberg, Landkreis 157 153 155 150 158

Augsburg, Landkreis 329 351 375 446 419

Dillingen an der Donau, Landkreis 355 355 351 198 220

Günzburg, Landkreis 12 X X X 60

Neu-Ulm, Landkreis 278 255 349 333 418

Lindau (Bodensee), Landkreis 35 32 25 25 31

Ostallgäu, Landkreis 190 177 182 183 222

Unterallgäu, Landkreis X X X X X

Donau-Ries, Landkreis 135 122 166 195 221

Oberallgäu, Landkreis X X X X X

X – Angaben unterbleiben, wenn Rückschlüsse auf Einzelpersonen nicht auszuschließen sind.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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